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seit Jahren mit durchsichtiger Antipathie herumschleppt, deren

Annahme daher auch sammt dem „Ballast statistischer Daten"

nicht entfernt gesichert wäre.

Und angenommen, daß die „totale Bedeutungslosigkeit"

der Binnenfischerei in irgend einem Lande „statistisch" demoustrirt

würde, was „bewiese" das?
Etwa, daß man keine Gesetze zur Hebung der Fischerei

machen solle?

Mögen die hier und da bereits im Zuge befindlichen

„statistischen" Erhebungen recht bald beendet werden!

Vielleicht überzeugt man sich nach Einlauf ihrer Resultate

wenigstens in anderen Ländern von dem wahren Werthe

derselben für den vorliegenden Zweck.

Was bisher an derlei „Arbeiten" erbracht wurde, ist

wirklich nicht besonders imponirend und brauchbar.

II.
Man befand sich in sehr guter Gesellschaft, wenn man

vor dem Zustandekommen des Reichs - Fischereigesetzes vom

25. April 1885 für eine allgemeine und meritale Rege¬

lung des Rechtes zum Fischfänge (der Fischereirechte)

und zwar mit der Tendenz einer Vereinigung, beziehungs¬

weise Wiedervereinigung des Fischereirechtes mit dem

Eigenthume an Grund und Boden schwärmte.

Die große Bekehrung zu dein von der Regierung aufge¬

stellten, schon bei den Verhandlungen über das Wasserrecht

markirten und durch das Reichs-Fischereigesetz vom 25. April

1885 mindestens stillschweigend zur Geltung gebrachten Principe

der Anerkennung der privatrechtlichen Natur der Fischereirechte

und der regelmäßigen Nichtberührung ihres Rechtsbestandes bei

der landesgesetzlichen Regelung ihrer Ausübung vollzog sich

indeß weniger durch den Einfluß juridischer oder jener statistischen
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